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Fahrplanwechsel - Änderungen im Kanton Aargau per 14. Dezember 2025 

Die Fahrplanvernehmlassung dauerte vom 23. Mai 2025 bis 9. Juni 2025. Im Rahmen der 
Vernehmlassung konnten sich Privatpersonen und Verbände zu den geplanten Fahrplänen 
2026 äussern. Insgesamt erreichten den Kanton Aargau rund 190 Eingaben. 

Im Kanton Aargau sind auf den Fahrplanwechsel vom 14. Dezember 2025 folgende Änderun-
gen geplant: 

• Im Fricktal wird das ÖV-Angebot deutlich verbessert. Die Züge der Linie IR36 Basel SBB–
Frick–Zürich HB (–Zürich Flughafen) halten neu auch in Möhlin und Stein-Säckingen. Ge-
meinsam mit der S-Bahn-Linie S1 kommen Sie in den Genuss von einem attraktiven Vier-
telstundentakt nach Basel und einer direkten Verbindung nach Zürich und zum Flughafen 
Zürich. PostAuto baut das Angebot für Sie entsprechend aus: Fahrgäste aus dem Möhlintal, 
dem Sisslerfeld und der Kantonsschule in Stein profitieren dank häufigeren Fahrten vom 
neuen Zugsangebot. 

• Im unteren Aaretal wird das Angebot am Abend als Versuchsbetrieb für drei Jahre ausge-
baut. Im Weiteren gibt es eine neue Linie (ebenfalls als Versuchsbetrieb), die von Döttingen, 
Bahnhof via Vorhard zum Kernkraftwerk Beznau führt. 

• In Mutschellen wurde der Fahrplan auf den Angebotsausbau der S17, Dietikon–Wohlen, 
abgestimmt. 

 
Für die PostAuto-Linien hat der Fahrplanwechsel für die Gemeinde Fislisbach im Detail fol-
gende Auswirkungen: 

332 Baden–Mellingen–Bremgarten  

Aufgrund der Sanierung der Reussbrücke können die Haltestellen Mellingen, Krone und Zen-
tralplatz von den Postautos nach Mellingen, Geerig nicht bedient werden. Als Ersatzangebot 
verbindet von Montag bis Samstag ein zusätzliches Postauto in Mellingen die Haltestellen Lin-
denplatz, Bahnhof und Krone. Der Shuttle fährt zwischen 6 und 21 Uhr im Halbstundentakt. 

334 Baden–Mellingen–Mägenwil 

Aufgrund der Sanierung der Reussbrücke können die Haltestellen Mellingen, Krone und Zen-
tralplatz nicht bedient werden. Als Ersatzangebot verbindet von Montag bis Samstag ein zu-
sätzliches Postauto in Mellingen die Haltestellen Lindenplatz, Bahnhof und Krone. Der Shuttle 
fährt zwischen 6 und 21 Uhr im Halbstundentakt (Linie 332). 

335 Mellingen Heitersberg–Oberrohrdorf–Kantonsspital 

Montag–Freitag: Das Postauto fährt zwei Minuten früher ab dem Kantonsspital bzw. eine Mi-
nute früher ab Oberrohrdorf, Zentrum. Dadurch können die Anschlüsse in Mellingen Heiters-
berg zuverlässiger gewährleistet werden. 
 
Weitere Informationen zum Fahrplan 2026 sind unter www.ag.ch/fahrplanvernehmlassung auf-
geführt. 

https://fahrplanwechsel.postauto.ch/de/mittelland/aargau
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Strassenbeleuchtung entlang Kantonsstrassen - Kantonale Entschädigung 2025 

Der Kanton Aargau leistet gemäss kant. Strassengesetz (StrG) und Kantonsstrassenverord-
nung (KSV) seit 2022 eine jährliche Abgeltung an die Beleuchtungsanlagen für Innerortsstre-
cken von Kantonsstrassen. Diese Beleuchtungsanlagen müssen den technischen und betrieb-
lichen Anforderungen gemäss §§ 9 und 10 der KSV entsprechen. Demnach sind 
Strassenbeleuchtungsanlagen energieeffizient, nach dem Stand der Technik und der Umge-
bung angepasst zu erstellen. Zur Reduktion des Energieverbrauchs und der Lichtverschmut-
zung ist die Strassen-beleuchtung an Kantonsstrassen nachts zu dimmen oder abzuschalten. 
Vorbehalten sind die Anforderungen an die Verkehrssicherheit. Fussgängerstreifen sind durch-
gängig zu beleuchten. Die Abgeltung beträgt pro Kalenderjahr pauschal CHF 200 pro Leucht-
punkt. Die Gemeinde Fislisbach hat vom Kanton für das Jahr 2025 wie im Vorjahr eine Ent-
schädigung von CHF 16’200 erhalten. 
 
 

Winterdienst - Bitte keine Fahrzeuge auf öffentlichem Grund parkieren 

Im Hinblick auf die Schneeräumungsarbeiten werden die Motorfahrzeughalterinnen und -halter 
gebeten, ihre Fahrzeuge nicht auf öffentlichen Strassen und Plätzen abzustellen. Nebst den 
erheblichen Behinderungen der Winterdienstarbeiten besteht auch die Gefahr der Beschädi-
gung durch die Räumungsfahrzeuge oder durch beiseitegeschobene Schneemassen. Die Ge-
meinde lehnt jegliche Haftung für solche Schäden ab. Der Werkhof dankt für das Verständnis 
und die Kooperation. 


